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Vormittagssitzung 
 
 
Präsenzkontrolle 
 
Anwesend sind 111 von 123 Synodalen. 
 
Abwesend sind 12 Synodale: 
Birkner Rüdiger, Glattfelden / Duc Corinne, Zürich Oberstrass / Forrer 
Sybille, Kilchberg / Hess Susanne, Dübendorf / Heusser Jakob, Win-
terthur Töss / Holenstein Daniela, Zürich Matthäus / Kisker Henrich, 
Zürich St. Peter / Pfenninger Schait Stephan, Kloten / Portmann Ro-
land, Volketswil / Steiner Jürg, Wangen-Brüttisellen / Streit Hans, He-
dingen / Vogel Katja, Bülach 
 
Anwesende Fakultätsvertreterin: Tietz Christiane, Horgen 
 
Präsident Kurt Stäheli, Marthalen, begrüsst die Anwesenden zur ausser-
ordentlichen Kirchensynodeversammlung im Rathaus. 
 
In der letzten Amtsperiode hat Martin Fischer, der damalige 
1. Vizepräsident, die Liedauswahl getroffen und das Lied auch ange-
stimmt. Kurt Stäheli ist froh, dass sich Pfarrer Christof Menzi bereit er-
klärt hat, dies für diese Sitzung zu übernehmen. Der Präsident bedankt 
sich bei ihm. Christof Menzi möchte diese Aufgabe aber gerne an Kir-
chenmusikerinnen oder -musiker weitergeben. Die Mitglieder der Kir-
chensynode sind beruflich sehr vielseitig tätig. Es erstaunt deshalb nicht, 
dass unter den Synodalen mehr als eine Person ist, die sich beruflich mit 
Kirchenmusik befasst. Kurt Stäheli bittet die Personen, sich gegenseitig 
abzusprechen und sich dann bei ihm zu melden. Es kann jemand allein 
die Aufgabe übernehmen, für ihn wäre auch ein Turnus mit mehreren 
Personen angenehm. Der Präsident freut sich auf Meldungen. 
 
Die Synodalen singen das Lied 362 «Gott send uns herab deinen Sohn», 
die Strophen 1–4.  
 
Präsident Kurt Stäheli betet mit zum Lied passenden Worten von Hans-
Georg Nagel aus dem Büchlein «Sende dein Licht und deine Wahrheit», 
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Gebete für die Arbeit in kirchlichen Behörden und Einrichtungen, das 
der Kirchenrat 2008 herausgegeben hat. 
 
Gott, du hast uns grosse Verantwortung übertragen: 
Nämlich für uns zu sorgen;  
uns der Menschen in unserer Umgebung anzunehmen und uns um die 
Welt zu kümmern. 
Das ist zu viel und zu gross für uns. 
Damit wir es wenigstens in unserem Lebensraum tun können, bitten 
wir: Gib uns deinen Geist. 
Gott, du traust uns viel zu. 
Du hast uns Freiheit gegeben, nach deinem Willen zu leben. 
Du entmündigst uns nicht. 
In eigener Verantwortung zu leben, ist ganz schön schwer. 
Damit wir dein Vertrauen nicht enttäuschen, bitten wir: 
Gib uns deinen Geist. 
Gott, Verantwortung soll uns nicht erdrücken. 
Du willst uns nicht überfordern. 
Deshalb hast du versprochen, uns nahe zu sein. 
Damit wir das nicht vergessen, bitten wir: 
Gib uns deinen Geist. 
Wir wollen jetzt mit unserer Sitzung beginnen. Herr, sei du jetzt hier 
mitten unter uns mit deinem Geist und leite unsere Versammlung.  
Wir danken dir. 
Amen 
 
Präsident Kurt Stäheli erklärt die Kirchensynode als eröffnet. 
 
 
Traktandum 1 
 
Sitzungseröffnung, Formalien 
 
Präsident Kurt Stäheli war erfreut, dass die Traktandenliste an der Sit-
zung vom 24. November 2015 bis und mit Geschäft 6.3 abgearbeitet 
werden konnte. Ausnahmsweise erledigt er die Fragestunde und die 
Mitteilungen bereits zu Beginn der Sitzung. Für die Sitzung sind keine 
Fragen zu beantworten, die Fragestunde entfällt damit.  
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Mitteilungen 
 
Präsident Kurt Stäheli macht folgende Mitteilungen: 
1. Er hat Frau Ulrike von Allmen die Bewilligung erteilt, im Foyer den 
Jahresbericht des «zag», der Zürcher Arbeitsgemeinschaft der Sozial-
diakoninnen und Sozialdiakone, aufzulegen.  
2. Er hat Frau Hanna Marty die Bewilligung erteilt, den Flyer «PACE» 
auf das Pult der Synodalen zu legen. 
 
Kirchenratspräsident Michel Müller informiert über zwei Themen: 
1. Er berichtet über die Kenntnisnahme der Jahresberichte der Reli-
gionsgemeinschaften an der Sitzung des Kantonsrates vom 30. No-
vember 2015. Die Geschäftsprüfungskommission des Kantonsrates 
(GPK) würdigte die Jahresberichte mit einem erfreulichen Votum. 
Beim Hinweis der GPK-Vertreterin bezüglich der erhöhten Sicher-
heitsfrage der Israelitischen Cultusgemeinde Zürich (ICZ) und Jü-
disch Liberalen Gemeinde (ILG) wurde es ganz still im Ratssaal. Die 
GPK habe abgeklärt, was die Kantonspolizei schon mache und was 
weiter zu machen sei, wo sie zuständig sei und wo nicht. Dann durfte 
Michel Müller als Vertreter der grössten Religionsgemeinschaft spre-
chen. Er wies insbesondere auf die Wichtigkeit der gesamtgesell-
schaftlichen Leistungen der Religionsgemeinschaften hin. Die Partei-
en würdigten daraufhin die Jahresberichte. Die Freisinnigen betonten 
die Wichtigkeit der Wertevermittlung der Kirchen sowie die Seelsor-
ge. Sie brachten etwas Kritik am politischen Engagement der Hilfs-
werke an. Daran wiederum hatte die Sozialdemokratische Partei (SP) 
Freude, wie auch am interreligiösen Dialog und am gemeinsamen 
Eintreten für die Gesellschaft. Auch die Schweizerische Volkspartei 
(SVP) formulierte ihren grossen Dank an die Arbeit der Kirchen, ins-
besondere erwähnte sie den Wert der Freiwilligenarbeit. Am Schluss 
dankte Regierungsrätin Jacqueline Fehr den Kirchen von Seiten der 
Regierung für ihre Arbeit. Die kleineren Parteien waren eher still. 
Auffallend war jedoch, dass vor allem die christlichen Parteien die 
kritischsten waren. Der Jahresbericht wurde schliesslich mit 156 Ja-
Stimmen, null Gegenstimmen und keiner Enthaltung angenommen. 
2. Seit dem «Bericht des Kirchenrates an die Kirchensynode betref-
fend Einsatz für verfolgte Christen» vor gut sechs Jahren hat die Lan-
deskirche regelmässig Hilfsprojekte für die orientalischen Christen im 
Irak, in Syrien und in der Türkei unterstützt. Durch den Krieg in  
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Syrien und die gewaltsame Ausbreitung der Terrormiliz «Islamischer 
Staat» ist die Lage der Christen und der anderen religiösen Minder-
heiten wie etwa der Jesiden in den letzten zwei Jahren noch schlim-
mer geworden. Nur durch tatkräftige Unterstützung von aussen haben 
die Christen in diesen Ländern noch eine Zukunftsperspektive. Lassen 
wir sie im Stich, verlieren sie die Hoffnung noch ganz und flüchten 
allesamt. Auch nach Europa. Und in die ganze Welt. Unsere Hilfe 
über die verschiedenen Partnerorganisationen vor Ort ist also noch 
dringlicher als vor ein paar Jahren. Der Kirchenrat hat darum be-
schlossen, die Hilfe für die bedrängten Christen ab 2016 fest in den 
Kollektenplan aufzunehmen. Und zwar für den Zeitraum vom Palm-
sonntag bis an Ostern. Der Kirchenrat wird im Januar über weitere 
Vergabungen aus unserem Spendenkonto «Bedrängte Christen» be-
schliessen. In diesem Zusammenhang freut es uns sehr, dass der Re-
gierungsrat an seiner Sitzung vom 18. November 2015 beschlossen 
hat, der Landeskirche aus dem Lotteriefonds 100'000 Franken für die 
«Flüchtlingshilfe vor Ort» zur Verfügung zu stellen. Dies freut uns 
sehr. Und der Kirchenrat verdankt dies gerne auch hier. Der Beitrag 
wird in die Vergabungsentscheide im Januar mit einfliessen. Wir 
werden damit verschiedene Nothilfeprojekte unterstützen. Projekte, 
die nicht ausschliesslich, aber schwerpunktmässig orientalischen 
Christen und anderen religiösen Minderheiten zu Gute kommen. 
 
Kirchenrat Daniel Reuter macht zwei Mitteilungen: 
1. Korrektur Protokoll der Versammlung vom 15. September 2015 
(Seite 30): Der Präsident der Evangelisch-kirchlichen Fraktion der 
Kirchensynode hat anlässlich der Kandidatur von Daniel Reuter als 
Kirchenrat von einem beruflichen Pensum von 50% gesprochen. Das 
trifft so nicht zu. Richtig ist, dass das Pensum 70% beträgt und Ar-
beitszeit für öffentliche Ämter beansprucht werden kann. 
2. Ohne Achtung der Religionsfreiheit ist dauerhafter Frieden nicht 
möglich: Eine gemeinsame Delegation der Schweizer Bischofskonfe-
renz (SBK) und des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbunds 
(SEK) hat sich in der Woche vom Montag, 23. November 2015, auf 
einer Solidaritätsreise im Libanon befunden. An der Spitze der Dele-
gation standen der Präsident der SBK, Bischof Markus Büchel, und 
der Ratspräsident des SEK, Pfarrer Gottfried Locher. Mit der Reise 
bekundeten die beiden grossen christlichen Konfessionen der Schweiz 
ihre Solidarität mit den bedrängten christlichen Gemeinschaften in 
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den Krisenländern des Nahen Ostens und ihr Engagement für Reli-
gionsfreiheit und Menschenrechte. 
 
Hanna Marty, Winterthur Stadt, macht eine persönliche Erklärung: 
Sie hofft, dass sich durch die folgenden Worte niemand angegriffen 
fühlt. Sie spricht nur für sich. In den letzten acht Jahren als Synodale 
hat sie sich oft gefragt, was sie in diesem Saal mache. Sie hat sich 
persönlich gefragt, ob sie ihres Lohnes wert sei. Sie hat festgestellt, 
dass sie Dreiviertel der Zeit in der Kirchensynode ihres Lohnes nicht 
wert gewesen war. Sie wird häufig von Personen angesprochen, die 
kritisieren, dass es in der Kirchensynode vor allem ums Sparen gehe. 
Sie muss diesen Personen Recht geben. Ihr hat in der letzten Zeit der 
Glaube gefehlt, dass die Kirche auch mit weniger Geld etwas bewir-
ken könne. Sie hat sich auch bei ihren bezahlten Anstellungen bei der 
Landeskirche die Frage gestellt, ob sie ihres Lohnes wert sei. Sie ist 
der Auffassung, dass sie bei «PACE», dem Kurs für die Ausbildung 
von Jugendleitern, ihres Lohnes wert ist. Der Kurs wurde vor kurzem 
nach drei Jahren wieder durchgeführt. Es gab seit langem wieder ge-
nügend Teilnehmende. Leider kam aus dem Kanton Zürich nur eine 
Minderheit der Teilnehmenden. Sie vermisst bei der Zürcher Landes-
kirche Interesse und Unterstützung für die Arbeit von «PACE». Sie 
lädt die Anwesenden ein, den Flyer zu lesen und vom Angebot zu 
profitieren. Bei Fragen könne man sich gerne an sie wenden. Diejeni-
gen Jugendlichen, die in der Kirche eine Aufgabe übernommen ha-
ben, werden unsere Kirche in Zukunft tragen.  
 
 
Traktandum 2 
 
Fortsetzung der Beratungen vom 24. November 2015 
 
6.4 Rahmenkredit für Beiträge an Kirchgemeinden im Rahmen des 
Projekts KirchGemeindePlus 
 
Präsident Kurt Stäheli hatte an der Sitzung vom 24. November 2015 
den Antrag gestellt, den Rahmenkredit zum damaligen Zeitpunkt 
nicht zu beraten. Dies hatte zu einer unklaren Situation geführt, wofür 
sich Kurt Stäheli entschuldigt. Die Sache wurde so gelöst, indem die 
Kirchensynode dem Vorschlag des Präsidiums folgte, die Behandlung 

16_059_Stab_Synode_01-12-2015_Inhalt.indd   1116_059_Stab_Synode_01-12-2015_Inhalt.indd   11 25.04.2016   11:06:2125.04.2016   11:06:21



 12

dieses Geschäfts an der Sitzung vom 1. Dezember 2015 durchzufüh-
ren. Der Präsident verzichtet darauf, der Kirchensynode nochmals ei-
nen Antrag im Sinn von § 11 Abs. 3, letzter Satz, der Geschäftsord-
nung (GO) zu stellen. Der Bericht und Antrag des Kirchenrates ist 
sehr kurz. Kurt Stäheli beantragt der Kirchensynode deshalb, auf die 
Führung einer ordentlichen Eintretensdebatte zu verzichten, sondern 
das Geschäft in Anwendung von § 46 Abs. 1 GO gesamthaft zu bera-
ten.  
 
Es gibt keine Wortmeldungen, die Kirchensynode ist mit dem Vor-
schlag einverstanden.  
 
Die Vorlage wird gesamthaft geprüft. Der Präsident erteilt das Wort 
der Präsidentin der Finanzkommission (FiKo). 
 
Margrit Hugentobler, Pfäffikon, verliest den Bericht der FiKo: «Die 
FiKo hatte vor einer Woche schon gebeten, dem Kreditbeschluss von 
500'000 Franken für die Beiträge an Kirchgemeinden im Rahmen des 
Projekts KirchGemeindePlus zuzustimmen. Die FiKo bleibt dabei. 
Wir haben uns nach der Rückmeldung von Adrian Honegger zur For-
derung eines höheren Rahmenkredits nochmals abgesprochen. Der 
Kirchenrat kann die tatsächlichen Kosten noch nicht genau abschät-
zen und möchte sich zunächst nur 500'000 Franken bewilligen lassen; 
es ist aber durchaus möglich und sehr wahrscheinlich, dass ein weite-
rer, höherer Kredit erforderlich ist, der dann aber wieder der Kirchen-
synode vorgelegt würde. 
Es ist klar, Herr Honegger hat insofern Recht, dass nach § 57 der Fi-
nanzverordnung alle in einem sachlichen und zeitlichen Zusammen-
hang stehenden Kosten aufzunehmen sind. Der Sinn der Vorschrift ist 
die Vermeidung von Salamitaktik. Da aber der Kirchenrat bisher noch 
keine Erfahrungen mit Kostenschätzungen in einem vergleichbaren 
Veränderungsprozess wie KirchGemeindePlus hat – finden wir – soll-
te man die Genehmigung der ersten 500'000 Franken im Budget 2016 
sprechen. Für einen neuen Kredit muss zu einem späteren Zeitpunkt 
Antrag gestellt werden. Sie finden ja die Zahlen dazu im Antrag. Um-
strukturierungen kosten, und ein Verschieben wäre ein schlechtes 
Signal für die Kirchgemeinden, die im Prozess sind und auf Unter-
stützung warten bzw. angewiesen sind. So bitte ich Sie, ein positives 
Signal zu senden. Stimmen Sie dem Kreditantrag zu. Wie schon vor 
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einer Woche gilt: Der FiKo liegen die Grundlagen als Leitlinie 2016 
für Beiträge an Organisationsentwicklungsprozesse der Kirchgemein-
den vor. Daraus entnimmt man z.B., dass man als Kirchgemeinde im 
Zusammenschlussprozess die Möglichkeit hat, sowohl einen Sockel-
beitrag wie auch einen Pro Kopf-Beitrag (nach Anzahl Mitglieder der 
Kirchgemeinde) einzufordern. So kann man den unterschiedlichen 
Voraussetzungen der Kirchgemeindegrössen gerechter werden.  
Mit dem Genehmigen des Kredits werden die Kirchgemeinden, die 
aktiv im Prozess stehen, mindestens von der finanziellen Seite her et-
was entlastet, wenn wir den Beitrag ausrichten lassen. Ich bitte Sie im 
Namen der FiKo, bewilligen Sie den Rahmenkredit für 2016 von 
500'000 Franken.» 
 
Kirchenrätin Katharina Kull, nimmt im Namen des Kirchenrates Stel-
lung zum Rahmenkredit. Der Kirchenrat beantragt einen Rahmenkre-
dit über 500'000 Franken für Beiträge an Kirchgemeinden im Rahmen 
des Projekts KirchGemeindePlus. Kirchenrätin Kull versucht, diese 
Fragen zu beantworten und – soweit es heute bereits möglich ist – zu 
erklären, wie die Beiträge eingesetzt werden. 
Der Kirchenrat stützt sich bei der Berechnung der Fusionskosten auf 
Werte, die bei Fusionen von politischen Gemeinden erhoben worden 
sind. Der Kanton rechnet bei Gemeindefusionen mit Kosten zwischen 
5 und 7 Franken pro Einwohner. Bewegt man sich auf der eher siche-
ren Seite ergeben sich bei 450'000 Mitgliedern Kosten von 3 Mio. 
Franken pro Jahr. Bei einer Kostenbeteiligung der Zentralkasse von 
einem Drittel ist mit 1 Mio. Franken pro Jahr zu rechnen. 
Der Kirchenrat beantragt deshalb zum jetzigen Zeitpunkt keinen 
Rahmenkredit über 3 Mio. Franken, weil er während einer ersten Pha-
se beobachten will, wie sich der Bedarf an Beiträgen entwickelt. 
KirchGemeindePlus war bis jetzt ein Prozess, der im Wesentlichen 
von den Kirchgemeinden gestaltet und getrieben wurde. Der Kirchen-
rat hat diesen Prozess vielfältig unterstützt, sei es mit den Kappeler 
Kirchentagung, den Pfarrkonferenzen oder mit der Ernennung von 
Beauftragten für die Begleitung der Kirchgemeinden im Anschluss an 
die Abschreibung des Postulats Stäheli im Jahr 2012. KirchGemein-
dePlus ist kein top-down angelegtes Programm des Kirchenrates mit 
entsprechender Planung und Kostenschätzung. Die im Antrag erwähn-
ten 3 Mio. Franken sind eine Schätzung. Je nach Entwicklung des 
Prozesses haben die Kirchgemeinden in den nächsten Jahren viel-
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leicht noch höheren, vielleicht aber auch tieferen Bedarf nach finan-
zieller Unterstützung. Mit der Beantragung eines Rahmenkredits über 
3 Mio. Franken würde der Kirchenrat zudem der Beantwortung der 
von der Kirchensynode überwiesenen Motion vorgreifen. 
Der Kirchenrat hat am 18. November 2015 Richtlinien für diese Bei-
träge erlassen. Diese Richtlinien umfassen Rahmenbedingungen und 
Voraussetzungen, die gegeben sein müssen, damit Beiträge ausgerich-
tet werden. Voraussetzungen sind: 
− Es besteht ein definiertes Zusammenschlussprojekt mit bezeich-

neter Projektleitung und/oder einer Projektbegleitung. 
− Die Projektleitung steht mit dem landeskirchlichen Beauftragten 

für KirchGemeindePlus in Verbindung. 
− Die Beiträge werden für tatsächlich eingesetzte Beratungsleis-

tungen ausgerichtet. 
− Beschränkung der Honoraransätze auf maximal 250 Franken pro 

Stunde. 
Weiter umfassen diese Richtlinien den Umfang und die Ausgestaltung 
der Beiträge. Diese bestehen aus drei Komponenten: 
− Sockelbeitrag pro Kirchgemeinde, die am Prozess beteiligt ist: 

Dieser Sockelbeitrag beträgt zwischen 1'500 und 2'500 Franken, 
er erhöht sich schrittweise mit der Anzahl beteiligter Kirchge-
meinden. 

− Pro Kopf-Beitrag: Zusätzlich zum Sockelbeitrag wird ein Beitrag 
von 30 Rappen pro Mitglied der beteiligten Kirchgemeinden ge-
währt. Damit wird der Grösse der Kirchgemeinde Rechnung ge-
tragen. 

− Reserve für unvorhersehbaren Bedarf. 100'000 Franken des Kre-
dits sind reserviert für ausserordentlichen und unvorhersehbaren 
Aufwand. Dabei kann es um die Klärung von bestehenden Kon-
flikten gehen oder um die Unterstützung eines überdurchschnitt-
lichen Kommunikations- oder Koordinationsbedarfs. 

Die Richtlinien legen sodann fest, wie die Kirchgemeinden die Bei-
träge beantragen können und wie sie ausbezahlt werden. 
Soweit die Überlegungen des Kirchenrates, die auf den bisher be-
kannten Bedürfnissen der Kirchgemeinden basieren. Es ist aber gut 
möglich, dass sich im Lauf des nächsten Jahres und mit Fortschreiten 
des Prozesses andere Bedürfnisse zeigen. Dann möchte der Kirchenrat 
in der Lage sein, diese Beiträge neu zu beurteilen, um der Kirchen-
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synode mit dem Budget 2017 und einem weiteren Verpflichtungskre-
ditantrag aktuelle Anträge vorzulegen. 
In diesem Sinn hält der Kirchenrat an seinem Antrag für 500'000 
Franken und deren Freigabe im Budget 2016 fest. 
 
Wilma Willi, Stadel, verliest eine Fraktionserklärung des Synodalver-
eins:  
«Der Kirchenrat stellt den Antrag, dass für Beiträge des Kirchenrates 
an Kirchgemeinden im Rahmen des Projekts KirchGemeindePlus für 
das Jahr 2016 ein Rahmenkredit von 500'000 Franken bewilligt wird. 
Im Auftrag meiner Fraktion möchte ich eine Erklärung hierzu ma-
chen. Wir haben bereits vernommen, dass die FiKo den Antrag des 
Kirchenrates unterstützt. Es ist wichtig, dass wir hören, was sie uns 
sagt: Der bewilligte Rahmenkredit wird dort eingesetzt, wo nötig. Nur 
dort. Die Beiträge aus dem Rahmenkredit werden anhand der von den 
Kirchgemeinden nachzuweisenden und effektiv in Anspruch genom-
menen Beratungs- und Projektleitungsdienstleistungen im Zusam-
menhang mit dem Zusammenschluss von Kirchgemeinden ausgerich-
tet. Somit soll der vorsichtig budgetierte Betrag gesprochen werden. 
Für die Kirchgemeinden unserer Landeskirche soll Hilfe zur Verfü-
gung stehen.  
Was sagen wir als Kirchensynode aus, wenn wir nicht bereit sind, den 
Rahmenkredit zu bewilligen? Klar braucht es stets die kritische Be-
obachtung und Begleitung durch uns als Synodale. Das heisst, dass 
wir hinschauen, aber nicht dass wir selber führen können. Wir müssen 
akzeptieren, dass die Unterstützung von Kirchgemeinden in diesem 
Reformprozess in den Kompetenzbereich des Kirchenrates gehört. 
Die Ausführenden brauchen hin und wieder unsere Hinweise und Rat-
schläge, aber vor allem brauchen sie auch die bewilligten Mittel. Sie 
müssen die Kirchgemeinden unterstützen können.  
Wir wissen es, es gibt sie, die Kirchgemeinden, die bereits richtig an-
gefangen haben mit den Reformprozessen – mutig, vorausschauend 
und zuversichtlich. Weil wir die Kirchgemeinden, die bereits mitten 
im Prozess KirchGemeindePlus sind, nicht im Stich lassen dürfen, un-
terstützen wir vom Synodalverein den Antrag des Kirchenrates und 
bitten Sie, den Rahmenkredit zu bewilligen.» 
 
Rosmarie Egli, Dürnten, freut sich, wenn in der Zeitung über die Kir-
che berichtet wird. Aber nicht, wie es in der Berichterstattung zur 
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letzten Ratssitzung geschehen ist. Die Rückweisung wurde nicht rich-
tig interpretiert. Kirchenratspräsident Michel Müller musste in der 
Folge der Presse viele Fragen beantworten. Nun ist es ausseror-
dentlich wichtig, dass mit der Zusage zu diesem Kredit auch von der 
Kirchensynode her ein Zeichen für den Prozess KirchGemeindePlus 
gesetzt wird. Die Kirchensynode muss zeigen, dass sie den laufenden 
Prozess nicht bremsen, sondern ermöglichen will und ihn unterstützt. 
Es dürfen nicht die Kirchgemeinden bestraft werden, die sich auf den 
Weg gemacht haben, die aufeinander zugehen, die Zusammenarbeit 
und Zusammenschluss suchen, die gemeinsame Wege gehen wollen. 
Die hoffen nämlich auf diese Unterstützung, auch wenn sie selber vie-
le Kosten zu tragen bereit sind.  
Aus dem Blick der Bezirkskirchgemeinde Hinwil möchte sie noch 
Folgendes sagen: Die Gemeinde war sehr skeptisch, es gab viele offe-
ne Fragen, Unsicherheiten, Sorgen um die lebendige Kirchgemeinde. 
Dennoch wurde der Kontakt aufgenommen, Treffen und Koordina-
tionskonferenzen organisiert, an denen sich alle Kirchgemeinden des 
Bezirks beteiligt haben. Es wurden Kirchgemeinden besucht, die Er-
fahrung in Zusammenarbeit haben. Die Kirchgemeinden sind nun auf 
einem guten, gangbaren Weg. Rosmarie Egli bittet die Kirchensyn-
ode, diese Kirchgemeinden nicht mit falschen Botschaften auszu-
bremsen. 
 
Adrian Honegger, Flaach, dankt Kirchenrätin Kull für die Ausführun-
gen. Adventsbotschaften tönen anders. Wie er schon vor einer Woche 
dargelegt hat, erstreckt sich ein Rahmenkredit über mehrere Jahre und 
ist als eigentliches Programm zu verstehen. Würde es sich um einen 
Voranschlagskredit handeln, verfiele dieser auf Ende Jahr. Genau dies 
ist aber bei einem solchen Programm unzweckmässig. Gemäss § 58 
der Finanzverordnung wird ein Verpflichtungskredit bei einem Pro-
gramm als Rahmenkredit für die gesamten Ausgaben und als Objekt-
kredit für die einzelnen Teile des Programms beschlossen, wobei über 
die Aufteilung in einzelne Objektkredite der Kirchenrat entscheidet. 
Im Weiteren bestimmt § 57, dass Ausgaben für ein bestimmtes Vor-
haben, die in einem sachlichen und zeitlichen Zusammenhang stehen, 
in denselben Verpflichtungskredit aufzunehmen sind. Das bedeutet 
nichts anderes, als dass wir im Kanton Zürich ein Splittingverbot ha-
ben. 
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Es ist die ureigenste Aufgabe eines Parlaments, Prozesse, Programme 
oder Bauvorhaben über Kredite – eben Rahmenkredite – zu steuern. 
Der Kirchenrat soll beim Wort genommen werden, wenn er im Zei-
tungsinterview gesagt hat, «wir hätten mutiger sein dürfen». Tun wir 
etwas Mutiges. Adrian Honegger hat den Eindruck, es gelte: «Wir 
müssen sparen, koste es was es wolle! ». 
Er stellt einen Rückweisungsantrag, verbunden mit der Auflage, der 
Synodeversammlung vom April 2016 einen Rahmenkredit für drei 
Jahrestranchen, also rund 2 Mio. Franken, vorzulegen. 
Er glaubt nicht, dass seine Haltung überspitzter Formalismus ist. 
Vielmehr ist er der Meinung, dass für dieses Projekt ein korrektes 
Vorgehen gewählt werden muss, das auch eine Amtsdauer übersteht. 
Es geht um eine Gebietsreform, welche die nächste Generation in 
Frage stellen könnte. 
 
Huldrych Thomann, Fällanden, findet, dass in der Kirchensynode in 
Sachen KirchGemeindePlus eindimensional gedacht wird. Viele se-
hen nur den Weg, den der Kirchenrat vorschlägt. Wenn man diesen 
Weg in Frage stellt, so wird man rasch als Spielverderber angesehen. 
Und wenn dann noch die Medien etwas Kritisches zum Prozess 
schreiben, dann meinen viele gleich, dass das der Kirche schade. Jetzt 
will die Kirchensynode zu KirchGemeindePlus Fragen stellen und 
Antworten hören. Und sie will diskutieren, wie die Antworten zu fin-
den sind. Er fragt sich, ob es nicht auch andere Wege für einen Auf-
bruch gibt. Im Papier des Pfarrvereins steht der bemerkenswerte Satz 
«Wie diese massive Neustrukturierung der Kirche bei der Erfüllung 
ihres Auftrags hilft, ist alles andere als klar.» Es gab Befürchtungen 
bei der Wahl des Kirchenrates, dass dieser nur noch auf die Pfarr-
schaft höre. Huldrych Thomann denkt, dass der Kirchenrat nicht ein-
mal mehr auf die Pfarrschaft hört. Er appelliert an alle, ernst zu neh-
men, was die Pfarrschaft sagt. Die Kirchensynode soll keine Angst 
vor Fragen haben. Er unterstützt den Antrag von Adrian Honegger, 
damit für einmal nicht nur eindimensional, sondern wirklich nachge-
dacht wird.  
 
Rolf Gerber, Hinwil, liegen die Anliegen der Kirchgemeinden sehr 
am Herzen. Ihm ist aber auch wichtig, dass sich die Kirche in erster 
Linie dem Evangelium verpflichtet fühlt, und dass sie organisatori-
sche Aufgabestellungen rasch, aber auch pragmatisch erledigen sollte. 
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Sie sollte sich nicht in erster Linie um den eigenen Bauchnabel dre-
hen, sondern Zeit und Energie aufbringen, das Evangelium zu ver-
künden. Deshalb ist der Prozess KirchGemeindePlus nicht auf die 
lange Bank zu schieben, und die Kirchgemeinden müssen sich beglei-
ten lassen können.  
Bisher war der Prozess zwar initiiert worden durch die seinerzeitige 
Antwort des Kirchenrates, aber der Prozess wurde nicht von oben dik-
tiert. Die Kirchensynode will nun eine stärkere Führung übernehmen 
– was aber durchaus auch etwas Gutes haben kann. 
Viele Kirchgemeinden machten sich auf einen Weg, nicht wissend, 
was wirklich herauskommt. Dieses Vertrauen, sich auf einen Verän-
derungsprozess einzulassen, ohne zu wissen, wie es wirklich heraus-
kommt, dünkt ihn sehr biblisch. Auch Abraham hat wohl nicht zuerst 
alle möglichen negativen Folgen abgeschätzt – da wäre er wahr-
scheinlich nie aufgebrochen. Und wenn Moses eine demokratische 
Abstimmung gemacht hätte, im Wissen, was alles das Volk in der 
Wüste erwarten würde, das auserwählte Volk wäre immer noch in 
Ägypten. Er ist auch überzeugt, dass die Kirche diesen Prozess als 
Chance für starke Gemeinden vor Ort nutzen kann. Die Kirche muss 
die christliche Gemeinde wieder zurückführen auf den Ursprung einer 
Gemeinde Jesu der ersten Christen. 
Deshalb muss dieser Kredit jetzt gesprochen werden. Mit der Zu-
stimmung werden all jene Kirchgemeinden unterstützt, die jetzt in ei-
nem Projekt im Rahmen von KirchGemeindePlus stehen. Eine Ableh-
nung wäre ein Signal in die falsche Richtung.  
 
Cornelia Paravicini, Volketswil, bedauert sehr, dass dieser Kreditan-
trag in dieser Form der Kirchensynode vorgelegt wurde. Laut Gesetz 
muss ein Rahmenkredit für das gesamte Projekt, mit Angabe von un-
gefähren Jahrestranchen, beantragt werden. Dies ist nicht der Fall. Sie 
beantragt, die 500'000 Franken im Budget zu belassen und den Antrag 
zurückzuweisen. Sie fordert den Kirchenrat zudem auf, der Kirchen-
synode an der Sitzung vom 5. April 2016 einen neuen Antrag mit den 
Totalkosten für das Projekt KirchGemeindePlus vorzulegen.  
 
Kirchenrätin Katharina Kull bekräftigt die Haltung des Kirchenrates: 
Der Antrag bleibt bestehen. Es ist heute nicht möglich zu sagen, wie 
der gesamte Rahmenkredit aussehen soll. Dass ein solcher in die Fi-
nanzplanung aufgenommen werden soll, ist richtig.  
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Thomas Grossenbacher, Zürich Wipkingen, gibt zu bedenken, dass 
das Vertrauen in den Kirchenrat wichtig ist. Bei der aktuellen Debatte 
besteht keine Einheitsmeinung. Es gibt Fachleute aus der FiKo, die 
sagen, dass der Antrag des Kirchenrats so rechtens sei. Es gibt Leute, 
die auch etwas von Finanzen verstehen, die das Gegenteil behaupten. 
Er bekennt, dass er in der fachlichen Diskussion nicht mithalten kann. 
Ihm geht es vielmehr um den Inhalt. Es gibt eine Form der Versachli-
chung, die der Sache nicht mehr gerecht wird. Er ist der Meinung, 
dass «work in progress», wie vom Kirchenrat vorgelegt, ein Vertrau-
ensweg ist. Diesen möchte er unterstützen. Er vertraut der FiKo, weil 
er weiss, dass sie gegenüber kirchenrätlichen Vorhaben sehr kritisch 
sein kann. Deshalb befürchtet er nicht, dass die Kirchensynode blind 
in etwas hineinläuft, das gefährlich ist. Auch ihm als nicht finanz-
kompetente Person leuchtet ein, dass man hier verschiedener Meinung 
sein kann. Er befürchtet aber, dass der sachliche Weg in Gefahr steht. 
Will die Kirchensynode die Prozesse, die in der Stadt laufen, die im 
Kanton angelaufen sind, verzögern, die Menschen dahinter auseinan-
derdividieren? Er bittet die Kirchensynode, die Überlegungen des 
Kirchenrates ernst zu nehmen, ihm zu vertrauen, dass er die beiden 
Prozesse im Auge hat. Er verdient die Unterstützung der Kirchensyn-
ode. 
 
Bruno Kleeb, Bauma, stellt fest, dass die Kirchensynode in einem Di-
lemma steckt. Sie muss sich zwischen dem rechtlich korrekten Vor-
gehen oder dem Setzen eines Zeichens entscheiden. Im Kirchenrats-
beschluss zeigt sich aber, dass die Berechnungsgrundlagen unklar 
sind. Er unterstützt den Rückweisungsantrag und hofft, dass die Kir-
chensynode im Frühling einen differenzierteren Antrag erhalten wird, 
der genauer darüber Auskunft gibt, welche Kosten wirklich entstehen. 
 
Hanna Marty vermutet hinter der Diskussion ein Machtspiel, um dem 
Kirchenrat Knebel in den Weg zu legen. Sie nimmt Bezug auf ihre zu 
Beginn der Sitzung gemachte persönliche Erklärung und bittet die Syn-
odalen, persönliche Interesse beiseite zu lassen. Sie bittet darum, den 
Kreditantrag zu unterstützen.  
 
Willi Honegger, Bauma, stellt fest, dass es bei den Finanzen um die 
Wurst geht. Die Synodalen seien jetzt alle wach, wacher als vor einer 
Woche. Für ihn geht es um die Frage, wer die Deutungshoheit darüber 
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hat, was an der letzten Sitzung geschah, sprich was das Abstimmungsre-
sultat von 92 Stimmen bedeutet. Die Kirchensynode scheint es nicht zu 
wissen. Wenn es ums Geld geht, kommen die wahren Motive ans Licht. 
Er wünscht sich eine Generaldebatte um die Frage des Geldes und um 
die Frage der Strukturen – eine Gesamtauslegeordnung. Es muss einen 
«Showdown» geben, und danach einen Entscheid. Er warnt davor, dass 
es am Schluss der Debatte bloss eine Stellvertreterabstimmung gibt, 
wenn diese Grundsatzdiskussion heute nicht geführt wird. 
 
Theddy Probst, Wildberg, erinnert daran, dass bald 6. Dezember ist und 
danach auch nicht mehr weit bis Weihnachten. Er formuliert deshalb 
einen Wunsch an den Kirchenrat. Er macht dies als Involvierter des 
KirchGemeindePlus-Prozesses in seiner Kirchgemeinde. Er fragt sich, 
wie viel Energie und Zeit bereits für das Projekt eingesetzt und welcher 
Betrag bereits investiert wurde. Er wünscht sich Zahlen dazu. Er ist 
überzeugt, dass die Kirchensynode damit einen besseren Entscheid fäl-
len könnte.  
 
Hans Martin Aeppli, Oberwinterthur, liebt «Showdowns» – im Film. Er 
erinnert sich an die Spaghettiwestern, wo gnadenlos abgerechnet wurde. 
Aber er glaubt nicht, dass dies das richtige Instrument ist und der Kir-
chensynode gerecht würde. Der Rückweisungsantrag ist die reine Lehre 
und würde so Sinn machen. Er regt allerdings einen Kompromiss an. Er 
sieht die 500'000 Franken als Vorprojekt, eine erste Tranche, die dann 
mit dem Rahmenkredit als Ganzen abgerechnet werden soll. So hätte 
der Kirchenrat die Möglichkeit, die einigermassen sicheren Kosten zu 
begleichen und den Gesamtrahmen vorzulegen. Er wünscht sich von der 
Kirchensynode, dass sie heute die Fünf gerade sein lässt und dem Kre-
ditantrag des Kirchenrates zustimmt.  
 
Gerold Gassmann, Winterthur Mattenbach, erinnert an die Kirchge-
meinden, die bereits im KirchGemeindePlus-Prozess sind. Diese Kirch-
gemeinden sind froh, wenn sie vom Kirchenrat Unterstützung bekom-
men. Es wäre ein denkbar ungünstiges Zeichen, wenn der Kreditantrag 
zurückgewiesen würde.  
 
Manuel Amstutz, Zürich Industriequartier, stellt einen Ordnungsantrag 
auf Schluss der Diskussion.  
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Abstimmung über den Ordnungsantrag Amstutz 
Die Synodalen stimmen dem Ordnungsantrag, die Debatte abzuschlies-
sen, mit 61 Ja zu 39 Nein bei 7 Enthaltungen zu. 
 
Präsident Kurt Stäheli formuliert den Rückweisungsantrag von Adrian 
Honegger: Der Kirchenrat soll bis im März bzw. im April 2016 einen 
Rahmenkredit über das ganze Projekt vorlegen. Ergänzend dazu soll der 
Betrag von 500'000 Franken im Budget 2016 bleiben.  
 
Abstimmung über den Rückweisungsantrag Honegger 
Die Synodalen lehnen den Rückweisungsantrag mit 28 Ja zu 77 Nein 
bei 4 Enthaltungen ab. 
 
Präsident Kurt Stäheli liest den Antrag des Kirchenrates vor: Für Bei-
träge des Kirchenrates an Kirchgemeinden im Rahmen des Projekts 
KirchGemeindePlus wird für das Jahr 2016 zulasten des Kostenträgers 
400128 (KirchGemeindePlus) ein Rahmenkredit von 500'000 Franken 
bewilligt. 
 
Gestützt auf § 103 GO wird dieser Antrag zum Beschluss erhoben, 
wenn kein Gegenantrag gestellt wird. Eine Schlussabstimmung ist nicht 
erforderlich.  
 
Es wird kein Gegenantrag gestellt. Der Präsident erklärt damit den An-
trag des Kirchenrates zum Beschluss der Kirchensynode. 
 
 
Traktandum 3 
 
7. Zentralkasse – Anträge und Berichte des Kirchenrates – Bericht 
und Antrag der Finanzkommission 
7.1 Budget der Zentralkasse für das Jahr 2016 
7.2 Beitragssatz an die Zentralkasse für das Jahr 2016 
7.3 Finanzausgleich 2016 
7.4 Kenntnisnahme von der Nachführung des Finanzplans 

Anhang 
 
Präsident Kurt Stäheli erinnert die Kirchensynode an die letztjährige 
Budgetdebatte. Wegen der Neuorganisation der Gesamtkirchlichen 
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Dienste (GKD), die während des Budgetprozesses im Gang und zur Zeit 
der Budgetberatung in der Kirchensynode noch nicht abgeschlossen 
war, musste der Kirchenrat ein provisorisches Budget vorlegen. Die Zu-
ordnung der einzelnen Kostenstellen zu den Abteilungen war noch nicht 
klar. Zusätzlich lagen pauschale Sparanträge in unterschiedlicher Höhe 
des Kirchenrates und der Mehrheit der FiKo vor, die zu diesem Zeit-
punkt weder auf die Abteilungen noch auf die einzelnen Kostenstellen 
verlegt werden konnten. Unter diesen Voraussetzungen war es kaum 
möglich, ein wirklich aussagekräftiges Budget 2015 zu erstellen und zu 
beraten. Um einen geordneten Geschäftsgang der Landeskirche anfangs 
2015 sicherzustellen, musste jedoch ein Budget verabschiedet werden. 
Die Kirchensynode liess sich im März 2015 über die weitere Bearbei-
tung des Budgets orientieren und erhielt im Juni nochmals eine kurze 
Information über die Finanzlage. Der Kirchenrat konnte bezüglich der 
mittelfristigen finanziellen Entwicklung lediglich auf den mit dem 
Budget 2016 zu erarbeitenden Finanzplan 2017–2020 verweisen.  
Kurt Stäheli ist sehr froh, dass diese Situation in der Zwischenzeit be-
reinigt ist und Kirchenrat und Kirchensynode wieder mit möglichst ge-
sicherten Zahlen arbeiten können. Er dankt dem Kirchenrat und insbe-
sondere auch dem Leiter Finanzen, Dieter Zaugg, und seinen Mitarbei-
tenden dafür, dass sie den Überblick über die Finanzen trotz der provi-
sorischen Basis behalten und der Kirchensynode neu wieder gesicherte 
Budgetangaben machen konnten.  
Damit kommen wir zur Budgetberatung. Eintreten auf das Budget ist 
gemäss § 46 Abs. 2 GO obligatorisch. Trotzdem schlägt der Präsident 
der Kirchensynode vor, dass zuerst eine Art Eintretensdebatte geführt 
wird, bei der sich die Synodalen zum Budget und Finanzplan als Ganzes 
äussern können.  
 
Der Präsident eröffnet die Eintretensdebatte und übergibt das Wort der 
Präsidentin der FiKo.  
 
Margrit Hugentobler bedankt sich beim Kirchenrat und den GKD, wel-
che die FiKo in der Phase des Wechsels von Kirchenrat Fritz Oesch neu 
zu Kirchenrätin Katharina Kull gut beraten und informiert haben. Der 
Dank geht da besonders an Walter Lüssi und Dieter Zaugg, welche die 
notwendigen Unterlagen und Antworten geliefert haben für die Budget-
beratungen. Die konstruktive Zusammenarbeit hat motiviert.  
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Von der FiKo wird das Budget 2016 als realistisch eingeschätzt, dies 
aufgrund von detaillierten Erläuterungen, die vom Kirchenrat und den 
Verantwortlichen der GKD gemacht wurden. An einem Punkt jedoch ist 
dies nicht der Fall. Es betrifft den eingestellten Betrag für das Kloster 
Kappel. Nach Ansicht der FiKo müsste hier rund 1 Mio. Franken zu-
sätzlich als besseres Resultat erscheinen. Die FiKo hat für künftige Jah-
re Rückweisung im Sinn, wenn dieser Teil in kommenden Voranschlä-
gen nicht wirklichkeitsnaher abgebildet wird. 
Es ist noch nicht klar ersichtlich, dass der sparpragmatische Wechsel 
stattgefunden hat. Die FiKo denkt, dass dies aufgrund der drei grossen 
Posten von Paarberatung und Mediation (800'000 Franken), Reforma-
tionsjubiläum (500'000 Franken) und Projekt KirchGemeindePlus 
(500'000 Franken), die zum Teil neu ins Budget eingestellt wurden, der 
Fall ist. Die Optimierungsversuche sind von der FiKo aber erkannt und 
auch verdankt worden. 
Die FiKo bittet die Synodalen, dem Budget mit dem kleinen Ertrags-
überschuss von 412'100 Franken zuzustimmen. 
 
Kirchenrätin Katharina Kull macht ihre Ausführungen in der Reihenfol-
ge zu den Anträgen des Kirchenrates. 
Neuer Zentralkassenbeitragssatz: Der Kirchenrat beantragt der Kirchen-
synode eine Erhöhung des Zentralkassenbeitragssatzes um 0.05 Punkte 
auf 3.20 Punkte. Die Erhöhung ist zurückzuführen auf die Neuorganisa-
tion der Ökumenischen Paarberatung und Mediation. Die Beiträge der 
Kirchgemeinden an die bisher regional organisierten Paarberatungsstel-
len fallen dafür weg, und unter dem Strich und über den ganzen Kanton 
gesehen ist das Ergebnis für die Kirchgemeinden neutral. 
Antrag zum Voranschlag 2016: Das Budget 2016 präsentiert sich mit 
einem Überschuss von 412'100 Franken. Im Bericht des Kirchenrates 
auf den Seiten zwei bis vier des gedruckten Exemplars sind die wich-
tigsten Punkte des Budgets 2016 beschrieben.  
Der Kirchenrat beantragt der Kirchensynode, den Kredit für Baubeiträge 
für das Jahr 2016 um die Hälfte auf 500'000 Franken zu kürzen. In den 
vergangenen Jahren wurde jeweils 1 Mio. Franken budgetiert. Dieser 
Betrag wurde früher oft nicht ausgeschöpft, in den letzten zwei, drei 
Jahren hat sich aber in den Kirchgemeinden eine rege Bautätigkeit ent-
wickelt, und es werden hohe Investitionen in Kirchgebäude, Kirchge-
meindehäuser und Pfarrhäuser getätigt. Davon ausgehend, dass der Ge-
bäudebestand des Verwaltungsvermögens heute eine beträchtliche 
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Überkapazität ausweist und im Zug des Projekts KirchGemeindePlus 
bestehende Gebäude umgenutzt werden müssen, geht der Kirchenrat 
davon aus, dass Investitionen für die Instandsetzung von Gebäuden heu-
te nur mit äusserster Zurückhaltung getätigt werden sollen. Es sind le-
diglich diese Investitionen vorzunehmen, die dem unmittelbaren Erhalt 
des Gebäudebestands dienen. Aus dieser Sicht ist ein Baubetragskredit 
von 500'000 Franken ausreichend. Der Kirchenrat ist sich dabei der 
notwendigen Überprüfung des Reglements für Baubeiträge wohl be-
wusst. 
Das Budget 2016 wurde erstmals vollständig von den neuen Abtei-
lungsverantwortlichen der GKD erarbeitet. Auf einzelnen Kostenstellen 
führt das zu begründeten Abweichungen gegenüber dem Vorjahr. Diese 
sind in der Budget-Detailversion ersichtlich. «Luft» wurde keine budge-
tiert. Es ist aber sicher so, dass Kirchenrat und Leitungskonvent wie je-
des Jahr ihre intensiven Vorhaben sehr sorgfältig budgetiert haben. 
Auch Kloster Kappel budgetiert sorgfältig: Der Ertrag ist wie jedes Jahr 
eher vorsichtig kalkuliert. Auch hier geht es nicht um Budgetbeschöni-
gungen sondern um die Tatsache, dass Kloster Kappel als Hotel- und 
Gastronomiebetrieb direkt der wirtschaftlichen Entwicklung ausgesetzt 
ist und die Erträge deshalb volatil sind. 
Die Sparanstrengungen des Kirchenrates können im Budget für 2016 
nicht vollumfänglich abgebildet werden, da sie durch neue grosse ge-
plante Ausgabenpositionen wie die Paarberatung (800'000 Franken), das 
Reformationsjubiläum (500'000 Franken) sowie KirchGemeindeplus 
(500'000 Franken) wettgemacht werden. 
Die mit der Rechnung 2014 erstmals veröffentlichten finanzpolitischen 
Grundsätze des Kirchenrates bilden wiederum die Basis für das Budget 
2016 und die Finanzplanung.  
Eine mittelfristig ausgeglichene Rechnung: Bei diesem Grundsatz han-
delt es sich weniger um ein politisches Ziel als vielmehr um eine Vor-
schrift der Finanzverordnung (§ 47 Abs. 3). Der Kirchenrat ist dafür 
verantwortlich, dass die Rechnungen der Zentralkasse über einen defi-
nierten Zeitraum ausgeglichen abschliessen. 
Die Stärkung des Eigenkapitals der Zentralkasse: Das ist wohl das am 
schwierigsten zu vermittelnde Ziel. Es gilt allgemein der Grundsatz, 
dass die öffentliche Hand eigentlich kein Eigenkapital bilden sollte. 
Steuerbezug auf Vorrat ist nicht zulässig. Grundsätzlich setzt ein Ge-
meinwesen den Steuerfuss so fest, dass das geplante Defizit gedeckt 
wird. So funktioniert es in den Kirchgemeinden und so funktioniert im 
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Grundsatz auch die Zentralkasse: Der Zentralkassenbeitrag ist dabei der 
«Steuerfuss» der Landeskirche. 
Nun gibt es für die Zentralkasse mehrere Einschränkungen: Erstens ist 
die Höhe des Zentralkassenbeitrags nach oben beschränkt. Der Zentral-
kassenbeitragssatz darf maximal 3.50 betragen, die Belastung der 
Kirchgemeinden durch den Zentralkassenbeitrag darf maximal 37% der 
Nettosteuereinnahmen betragen (§ 43 Abs. 3 und 4 der Finanzverord-
nung). Das bedeutet, dass die Zentralkasse auch bei unvorhergesehenen 
Ereignissen und unerwarteten Aufwänden oder Ertragsausfällen nicht 
einfach auf die Kirchgemeinden zurückgreifen kann. Auch wenn diese 
gesetzliche Beschränkung nicht bestünde, wäre ein Rückgriff auf die 
Kirchgemeinden aber problematisch. Diese können zwar theoretisch wie 
die politischen Gemeinden den Steuerfuss anpassen, um ihre finanziel-
len Bedürfnisse zu befriedigen. Praktisch sind aber die Kirchenmitglie-
der viel mobiler als die Einwohner einer politischen Gemeinde. Wenn 
ihnen die Kirchensteuerrechnung zu hoch scheint, reicht ein einge-
schriebener Brief, um sich der Steuerpflicht zu entziehen. 
Aus der Zentralkasse finanziert werden in erster Linie die Löhne der 
Pfarrerinnen und Pfarrer und der Angestellten der GKD. Diese 
Lohnverpflichtungen erstrecken sich je nach Anstellungskategorie auf 
drei Monate bis vier Jahre, Letzteres im Fall der Pfarrerinnen und Pfar-
rer zu Beginn einer Amtsdauer. Diese Lohnverpflichtungen wären auch 
im Fall eines Ertragsausfalls geschuldet. Das jetzt vorhandene Eigenka-
pital der Zentralkasse reicht knapp aus, um den Lohnverpflichtungen für 
drei Monate nachzukommen. 
Zum Zentralkassenbeitrag: Es wäre sehr bequem, eine Stärkung des Ei-
genkapitals einfach über eine Erhöhung des Zentralkassenbeitrags vor-
zunehmen. Der Kirchenrat will aber weiterhin die Belastung der Kirch-
gemeinden so verträglich wie möglich gestalten und den Zentralkassen-
beitrag so ansetzen, dass die durchschnittliche Belastung der Kirchge-
meinden nicht wesentlich mehr als 30% beträgt. Der Kirchenrat hält 
weiter fest an seinen Bestrebungen, den Aufwand der Zentralkasse den 
geänderten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bedingungen anzu-
passen. 
Zum Antrag 3, Provisorisch festgelegte Finanzausgleichsbeiträge für 
2016: Für 2016 ist eine Abschöpfungssumme von 4'241'613 Franken 
budgetiert. Die budgetierte Beitragssumme beträgt für 2016 4'907'000 
Franken. Das geplante Defizit von 665'387 Franken wird dem Finanz-
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ausgleichsfonds belastet und bei zukünftiger Steuerkraftabschöpfung 
berücksichtigt. 
Antrag 4, Finanzplan für die Jahre 2017–2020: Der Finanzplan wurde 
mit dem Budget 2015 neu gestaltet. Wesentliche Neuerungen sind: Die 
Steuereinnahmen der Kirchgemeinden sowie der Staatsbeitrag entwi-
ckeln sich im Finanzplan analog zur Entwicklung der Mitgliederzahlen. 
Der Finanzplan zeigt die seit anfangs 2015 geltende Organisation der 
GKD. Dabei liegt der Fokus auf den Stellen und dem damit verbunde-
nen Personalaufwand. Bei den ordentlichen Pfarrstellen und den Ergän-
zungspfarrstellen sind die Werte der fast abgeschlossenen Stellenzutei-
lung für die Amtsdauer 2016–2020 eingesetzt, bei den übrigen Stellen 
sind die bestehenden Werte fortgeschrieben bis die Legislaturziele des 
Kirchenrates feststehen. Auch im Finanzplan ist ersichtlich, dass der 
Kirchenrat für die nächsten Jahre keine Erhöhung des Zentralkassenbei-
tragssatzes plant. Zentrale Grösse des Finanzplans bleibt die Entwick-
lung des Eigenkapitals zur Sicherstellung der Verpflichtungen gegen-
über den Mitarbeitenden der Landeskirche. Der vorliegende Finanzplan 
kommt dieser Forderung noch nicht nach. Es ist dem Kirchenrat be-
wusst, dass zukünftige Finanzpläne dieses Ziel noch besser abbilden 
müssen. 
Der Kirchenrat hat das Budget 2016 an seiner Sitzung vom 16. Septem-
ber 2015 zuhanden der Kirchensynode verabschiedet. Der Kirchenrat 
empfiehlt der Kirchensynode Zustimmung oder Kenntnisnahme zu sei-
nen vier Anträgen. 
Kirchenrätin Katharina Kull bedankt sich im Namen des Kirchenrates 
bei allen, die an diesem Budget mitgearbeitet haben. 
 
Dominic Schelling, Zürich Höngg, moniert die Formulierung, wonach 
der Leitungskonvent das Budget macht. Nach seiner Auffassung kann 
der Leitungsausschuss die Grundlagen erarbeiten, aber der Kirchenrat 
macht das Budget. Er befürchtet, dass die neue Struktur des Kirchenra-
tes dazu führt, dass sich niemand mehr wirklich für die Budgetierung 
verantwortlich fühlt.  
 
Hans Martin Aeppli hat Fragen zum Stufenanstieg. Erstens möchte er 
wissen, ob es sich um einen generellen Stufenanstieg handelt für alle, 
die direkt von der Landeskirche angestellt sind. Zweitens möchte er 
wissen, wie gross der Anteil des Stufenanstiegs an den Gesamtkosten 
ist. Drittens, ob der Kirchenrat Quervergleiche gemacht hat, z.B. mit der 
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Stadt Winterthur oder dem Kanton Zürich, wo die Stufenanstiege ausge-
setzt werden.  
 
Dieter Zaugg, Leiter Ressourcen, beantwortet die Fragen zum Stufenan-
stieg. Eingerechnet sind rund 800'000 Franken. Das sind 1,2% der 
Lohnsumme. Es handelt sich insofern um einen generellen Stufenan-
stieg, als er allen Mitarbeitern zu Gute kommt. Bei den Mitarbeitenden 
der GKD und bei Pfarrerinnen und Pfarrern in Institutionen hängt der 
Stufenanstieg aber ab von einem «Gut» oder «Sehr gut» in der Mitarbei-
terbeurteilung. 
 
Es folgt die Detailberatung.  
 
Margrit Hugentobler bezieht sich auf die Seiten 10 und 11 des Budgets. 
Die Kosten sind einmal mehr stark verschoben dargestellt, dies wegen 
der Umstrukturierung bzw. Reorganisation der GKD. Dies schränkt die 
Vergleichbarkeit der Zahlen der letzten Jahre stark ein. 
Zum Zentralkassenbeitragssatz für 2016 von 3.20: Die FiKo unterstützt 
die Erhöhung des Zentralkassenbeitragssatzes um 0.05%, der durch die 
Neuorganisation der Ökumenischen Paarberatung und Mediation des 
Kantons Zürich gerechtfertigt ist. Da alle Kirchgemeinden, die bisher 
bereits mitgetragen haben, dies in ihrem eigenen Budget nur mit einer 
Verschiebung des Betrags innerhalb ihrer Konten realisieren werden, 
betrifft die Erhöhung nur die Kirchgemeinden, die bisher nicht mitfi-
nanziert haben.  
 
Gerhard Hubmann, Küsnacht, weist darauf hin, dass die Erhöhung des 
Zentralkassenbeitragssatzes für finanzstarke Kirchgemeinden ihre bishe-
rigen Kosten für die Paarberatung bei weitem übersteigt. Generell sollte 
man die Bedürfnisse der finanzstarken Kirchgemeinden, die wesentlich 
mehr ihrer Einnahmen an die Zentralkasse überweisen als die erwähnten 
Durchschnittswerte, stärker gewichten. Im Gegensatz zum Kanton kön-
nen finanzstarke Kirchenmitglieder aus der Kirche austreten. 
 
Markus Bürgin, Rorbas, hat eine Frage zur Position 4001, Gemein-
deaufbau und Leitung in der Kirchgemeinde, bzw. die Position 400009 
in der detaillierten Übersicht auf Seite 6. Da heisst es, dass bei Beratung 
und Unterstützung Liegenschaften die Position um 850'000 Franken ge-
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kürzt wurde. Begründet sind aber nur 500'000 Franken. Was ist mit den 
letzten 350'000 Franken, die nicht begründet sind? 
 
Margrit Hugentobler beantwortet die Frage von Markus Bürgin: Bei den 
Ressourcen unter dem Konto 400009 hat der Kirchenrat eine grössere 
Kürzung der Baubeiträge eingeplant. Der Baukredit mit bisher 1 Mio. 
Franken wird zunehmend ausgeschöpft. Trotzdem ist das Ziel die Sen-
kung der Baubeiträge. Im Rahmen der Revision der Finanzverordnung 
wird auch das Reglement für die Baubeiträge überprüft. Auf der strate-
gischen Ebene liegen noch keine Strategien vor. Die FiKo wünscht sich 
für die neue Praxis klare und nachvollziehbare Kriterien und Spielregeln 
– auch im Rahmen des Projekts KirchGemeindePlus. Wichtig ist auch, 
dass die Kirchgemeinden langfristig planen und ihre Gesuche einrei-
chen.  
Der Kirchenrat muss mit der vorgesehenen Kürzung der Baubeiträge die 
«Spielregeln» neu definieren, damit die Beträge ausreichen im 2016 und 
gerecht verteilt werden können. 
 
Dieter Zaugg, Leiter Ressourcen, ergänzt die Aussagen von Margrit 
Hugentobler. Es handelt sich um einen Budgetierungsfehler im Budget 
2015. Dort wurden 300'000 Franken für das Projekt «Stratus» auf die-
sem Kostenträger eingestellt. Die Gegenbuchung wurde auf einem ande-
ren Kostenträger belastet.  
 
Hans Martin Aeppli stellt den Antrag, statt 800'000 Franken nur 400'000 
Franken für den generellen Stufenanstieg ins Budget zu nehmen. Das 
reicht für jede zweite Person. Auch die Kirchensynode muss Zeichen 
setzen. Die Zeit der generellen Stufenanstiege ist vorbei.  
 
Präsident Kurt Stäheli stellt den Antrag von Hans Martin Aeppli zur 
Diskussion.  
 
Huldrych Thomann unterstützt den Antrag von Hans Martin Aeppli. 
Insbesondere ist auch er für die Staffelung des Stufenanstiegs. Er sieht 
damit verbunden ein Problem: Wichtig für die Kirche sind die Men-
schen, die in der Kirche arbeiten und die etwas bewirken. Diese Men-
schen sollen auch anständig entlöhnt werden und auf diese Weise eine 
Motivation erhalten. Je mehr nun aber Mittel eingesetzt werden, damit 
Unternehmensberater engagiert werden, so dass sich die Kirche mit sich 
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selbst befassen kann, desto mehr gehen Ressourcen verloren, die an der 
Front dringend gebraucht werden. Die Kirche soll mehr nach aussen 
wirken und sich fragen, was sie für die Menschen tun kann.  
 
Rosmarie Egli unterstützt ebenfalls den Antrag Aeppli. Sie hat als An-
gestellte beim Kanton Zürich über viele Jahre erlebt, dass es keinen Stu-
fenanstieg gab. Das hat die Motivation jedoch nicht geschmälert, weil 
die Freude der Schulklassen und die kollegiale Zusammenarbeit mit al-
len Beteiligten viel wichtiger waren. Aus ihrer Sicht kann der Stufenan-
stieg halbiert werden. 
 
Karl Stengel, Meilen, möchte wissen, was die FiKo vom Antrag denkt. 
 
Margrit Hugentobler spricht im Namen der FiKo. Die FiKo hat im 
Rahmen der Kommissionsarbeit zum Budget über dieses Thema disku-
tiert. Es liegt in der Kompetenz des Kirchenrates, den Stufenanstieg 
ganz oder teilweise zu gewähren. Die FiKo schenkt dem Kirchenrat das 
Vertrauen, mit dem Stufenanstieg verantwortungsvoll umzugehen.  
 
Jacqueline Sonego Mettner, Meilen, findet es ein ungünstiges Zeichen, 
wenn der Stufenanstieg nicht gewährt werden würde. Man kann sich auf 
der einen Seite nicht immer beklagen, dass sich kluge und ideenreiche 
Menschen nicht mehr in der Kirche engagieren würden, und auf der an-
deren Seite solche Signale setzen.  
 
Beat Schneider, Embrach, erinnert an eine ähnliche Diskussion, die vor 
wenigen Jahren geführt worden war. Es ging damals um eine generelle 
Lohnkürzung von 3%. Er hatte damals dagegen votiert und zwar, weil 
es darum ging, den kirchlichen Angestellten in den Finanzausgleichge-
meinden diese Kürzung ebenfalls aufzuerlegen, während die übrigen 
Kirchgemeinden in ihrer Entscheidung über eine allfällige Lohnkürzung 
frei geblieben wären. 
Heute sieht die Situation etwas anders aus. So wie er es verstanden hat, 
gibt es für die Mitarbeitenden der GKD und die Pfarrpersonen in den 
Institutionen eine Abhängigkeit von ihrer letzten Bewertung. Bei einem 
«gut» oder «sehr gut» gibt es diesen Stufenanstieg von durchschnittlich 
1,2% bzw. einer Stufe. Bei den übrigen Pfarrpersonen, d.h. den Pfarrer-
innen und Pfarrer, die in Kirchgemeinden wirken, gibt es so etwas nicht, 
da es für jene keine solche Beurteilung gibt. Somit besteht hier ein Di-
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lemma, wenn nur die Hälfte berücksichtigt wird. Hier stellt sich die Fra-
ge, nach welchen Kriterien die Stufenanstiege zu verteilen sind. 
Von Pfarrpersonen in der eigenen Gemeinde hat er schon gehört, dass 
die Löhne im Kanton Zürich vergleichsweise hoch sind. Also müssten 
die Pfarrlöhne generell überdenkt werden. Die aktuellen Tabellen und 
Reglemente wurden erst vor wenigen Jahren genehmigt, und diese kön-
nen nicht anlässlich einer Budget-Diskussion geändert werden. Grund-
sätzlich müsste aber schon einmal eine Revision dieser Tabellen ins Au-
ge gefasst werden. 
 
Michael Wiesmann, Uetikon am See, spricht ein strukturelles Problem 
an. Für ihn wird hier eine Stellvertreter-Debatte geführt und zwar über 
die Lohnkosten insgesamt. Wenn es der einzige Weg wäre, Einsparun-
gen bei den Löhnen in Form der Reduktion der Stufenanstiege zu errei-
chen, könnte er dazu ja sagen. Er vermisst aber, dass über innovative 
Ansätze nachgedacht wird, wie z.B. die Möglichkeit einer Anstellung 
für Theologiestudierende ab Bachelor und Vikariat. Stattdessen wird in 
teure Quereinsteiger investiert, die in sehr hohe Lohnklassen einsteigen 
werden.  
 
Dominic Schelling stellt fest, dass es dieses Jahr in der Schweiz eine 
Negativteuerung von 1% geben wird. Er habe vernommen, dass das ge-
gen null tendiert. Es werden viele Menschen ihre Arbeitsstelle verlieren. 
Vor diesem Hintergrund sollte die Kirche ein Zeichen setzen. Die 
400'000 Franken Stufenanstieg sollten gewährt werden, aber nicht mehr. 
 
Andreas Bosshard, Bubikon, möchte auf die Aussagen von Beat 
Schneider zu der Höhe der Pfarrlöhne zurückkommen. Es mag stimmen, 
dass die Löhne im Kanton Zürich hoch sind, wenn man den absoluten 
Lohn betrachtet. Es stimmt aber für die jüngere Generation nicht. Die 
jungen Pfarrer wurden tief eingestuft. Er möchte, dass für die Jungen ein 
Zeichen gesetzt wird. Und für die jungen Pfarrpersonen ist ein Stufen-
anstieg eine notwendige Wertschätzung. 
 
Der Ratspräsident schliesst die Rednerliste und gibt dem Kirchenrats-
präsidenten Michel Müller das Wort. 
 
Kirchenratspräsident Michel Müller erklärt, dass der Kirchenrat die Per-
sonalverordnung ausführt, welche die Kirchensynode beschlossen hat. 
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Derzeit haben wir keine ausserordentliche Situation, die ein Abweichen 
von dieser Verordnung notwendig machen würde. Die Kirche darf nicht 
dauernd von «ausserordentlichen Situationen» sprechen. Damit setzt 
man nur die Mitarbeitenden unter unnötigen Druck. Die Landeskirche 
will ein verlässlicher Arbeitgeber sein, der sich an seine eigene Gesetz-
gebung hält. Sie hat ein Stufenanstiegsmodell. Und dieses Modell ist 
anders als beim Kanton oder der Stadt. Es gibt sehr kleine Schritte, und 
diese sind zu Beginn steiler, und dann werden sie ziemlich flach. Es 
geht darum, dass die jüngeren Mitarbeitenden schneller nach oben 
kommen. Da die Landeskirche aber vor allem ältere Mitarbeitende hat, 
ist es aber so, dass insgesamt hohe Lohnkosten anfallen. Wenn die Kir-
chensynode nun die Möglichkeiten für Stufenanstiege begrenzt, bestraft 
sie die Jungen. So wird das Gesamtsystem auf eine ungünstige Art be-
einflusst, indem die, die haben, weiterhin haben werden, und diejenigen, 
die nicht haben, nichts bekommen werden. Es wäre korrekter, wenn das 
gesamte System gekürzt wird, wie es vor einigen Jahren diskutiert wur-
de. Dies wäre für eine ausserordentliche Situation zu prüfen. Dies müss-
te die Kirchensynode über die Personalverordnung regeln. Die Kirchen-
synode kann den Budgetbetrag halbieren, sie kann dem Kirchenrat aber 
nicht vorschreiben, wie er den Stufenanstieg dann organisiert. Michel 
Müller ist überzeugt, dass die wiederkehrende Diskussion über die Ein-
schränkung von Stufenanstiegen ein schlechtes Zeichen gegen Innen 
und Aussen ist.  
Auch bei dem Umgang mit den Quereinsteigern in den Pfarrberuf hält 
sich der Kirchenrat an die Verordnung. Berufsjahre werden gemäss der 
Verordnung angerechnet. Die Quereinsteiger sind vielleicht etwas teure-
re Leute, aber wenn die Landeskirche sie nicht bekommt, hat sie gar 
keinen Nachwuchs. Es gibt deutlich zu wenige Leute für das Pfarramt. 
Die Landeskirche sollte dankbar sein, dass drei Dutzend Leute das 
Quereinsteigerstudium begonnen haben und in der Kirche eine Zukunft 
sehen.  
 
Der Ratspräsident verschiebt die Abstimmung auf nach der Pause, um 
mit dem Büro über die Formulierung des Antrags zu beraten.  
 
 
Pause: 10.25 bis 10.45 Uhr  

16_059_Stab_Synode_01-12-2015_Inhalt.indd   3116_059_Stab_Synode_01-12-2015_Inhalt.indd   31 25.04.2016   11:06:2325.04.2016   11:06:23



 32

Präsident Kurt Stäheli zitiert zwei Bestimmungen aus der Personalver-
ordnung. § 64 Abs. 1: «Individuelle Lohnerhöhungen und Rückstufun-
gen erfolgen durch die Anstellungsinstanz.» Diese ist der Kirchenrat, 
sofern es um die GKD und die Pfarrpersonen geht. Die übrigen Anstel-
lungen laufen über die Kirchgemeinden. Dort sind die Kirchenpflegen 
verantwortlich. § 64 Abs. 2: «Auf individuelle Lohnerhöhungen besteht 
kein Anspruch. Sie sind nur im Rahmen der bewilligten Kredite und 
Quoten zulässig.» Daraus ist zu schliessen, dass es die Zuständigkeit des 
Kirchenrates ist, wie er mit einer allfälligen Kürzung der Personalaus-
gaben umgehen will. Er kann aber nur im Rahmen der Budgetkredite 
darüber verfügen. Somit ist es nicht zulässig, über Kürzungen von Stu-
fenanstiegen zu befinden, sondern die Kirchensynode kann lediglich 
über eine Kürzung der Personalkosten abstimmen. 
 
Hans Martin Aeppli kann sich dieser Interpretation anschliessen. Er ver-
traut dem Kirchenrat, dass er den Stufenanstieg verantwortungsvoll 
handhabt. Er findet aber, dass das Thema des Stufenanstiegs in der Kir-
chensynode diskutiert werden sollte. Zum Schluss fragt er sich, welches 
Zeichen denn die Kirche abgibt, wenn es bei vielen Arbeitnehmenden in 
der Wirtschaft und der Verwaltung keine Lohnerhöhungen gibt. 
 
Lukas Maurer, Rüti, findet die Diskussion befremdend. Bei einem Per-
sonaletat von 85 Mio. Franken entspricht ein Betrag von 400'000 Fran-
ken im Budget einer Punktlandung. Es ist nicht in der Kompetenz der 
Kirchensynode, über Stufenanstiege zu entscheiden. Dazu müssten wir 
die Verordnungen ändern.  
 
Kurt Stäheli formuliert die Abstimmungsfrage wie folgt: Wer die Perso-
nalkosten um 400'000 Franken kürzen will, stimme Ja. Wer das ablehnt 
und am ursprünglichen Antrag des Kirchenrates festhalten will, stimme 
Nein.  
 
Abstimmung über den Antrag Aeppli 
Die Synodalen lehnen den Antrag mit 40 Ja zu 63 Nein bei 6 Enthaltun-
gen ab.  
 
Die Detailberatung wird fortgesetzt: 
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Hauptgruppe 10, Behörden  
Keine Wortmeldung. 
 
Hauptgruppe 20, Kirchenratsschreiber und Stabsdienst 
Keine Wortmeldung. 
 
Hauptgruppe 30, Kommunikation 
Keine Wortmeldung. 
 
Hauptgruppe 40, Ressourcen 
Keine Wortmeldung. 
 
Hauptgruppe 50, Kirchenentwicklung 
Keine Wortmeldung. 
 
Hauptgruppe 60, Lebenswelten 
Keine Wortmeldung. 
 
Hauptgruppe 70, Spezialseelsorge 
Keine Wortmeldung. 
 
Rahmenkredit Ergänzungspfarrstellen (Seiten 14 und 15) 
Präsident Kurt Stäheli erklärt, dass sich der Restbetrag aus dem Rah-
menkredit 2012–2016 für das erste Halbjahr 2016 auf 3'729'000 Fran-
ken beläuft. Dies ist rund 500'000 Franken weniger, als 2011 berechnet. 
Den Rahmenkredit für die Amtsdauer 2016–2020 von 29,9 Mio. Fran-
ken hat die Kirchensynode am 30. Juli 2015 bewilligt. Es ist hier der 
Anteil von 3'893'750 Franken für das zweite Halbjahr 2016 aus dem 
neuen Rahmenkredit ersichtlich.  
Keine Wortmeldung. 
 
Beiträge der Kirchensynode (Seiten 24 und 25) 
Keine Wortmeldung. 
 
Steuerkraftabschöpfung (Seite 28) 
Keine Wortmeldung. 
 
Finanzausgleichsbeiträge (Seiten 29 und 30) 
Keine Wortmeldung.  
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Investitionsrechnung (Seiten 34 und 35) 
Keine Wortmeldung. 
 
Zum Finanzplan 2017–2020 (Seiten 18–21); in der Reihenfolge der 
Haupttitel: 
 
Finanzierung (Seite 19) 
Margrit Hugentobler, Präsidentin der FiKo, ist skeptisch, ob die Zielset-
zung des Kirchenrates zur Bildung des Eigenkapitals realistisch ist. Ein 
entsprechendes Papier, in welchem Stressszenarien abgebildet sind, 
wurde der FiKo in Aussicht gestellt. Die FiKo wünscht sich ein Stress-
szenario, das hilft, die Eigenkapitalziele zu begründen.  
 
Karl Stengel kommt sich vor wie im Theater. Er weiss aber nicht, in 
welchem Stück. Wenn er den Voranschlag sieht, dann könnte man mei-
nen, man sei im Stück «Wir sind noch einmal davon gekommen». Und 
wenn er den Finanzplan anschaut, dann kommt man sich vor wie «War-
ten auf Godot». Alle wissen, dass Godot im Stück von Samuel Beckett 
nicht kommt. Aber in der Landeskirche wird er kommen. Und zwar in 
der Form der Unternehmenssteuerreform III oder mit einem anderen 
GAU, den es ohne weiteres geben kann. Er formuliert deshalb eine Fra-
ge an den Kirchenrat: Wie steht es mit Szenarien, die für die verschie-
denen Fälle entwickelt werden müssten? Sind solche schon gemacht 
worden? Wenn nicht, bis wann gedenkt er es zu tun? Er weiss, dass der 
Synodalrat der Katholischen Kirche solche Planspiele schon gemacht 
hat.  
 
Kirchenratspräsident Michel Müller findet die Frage von Karl Stengel 
gut. Dies sind Fragen, die den Kirchenrat auch beschäftigen. Der Kir-
chenrat hat diese Szenarien noch nicht durchgedacht. Er wird in dieser 
Legislatur daran arbeiten, soweit diese Szenarien überhaupt zu berech-
nen sind. Bei der Unternehmenssteuerreform weiss man nicht, wann und 
wie sie kommen wird, welchen Effekt sie auf die Einnahmen der Lan-
deskirche und der Kirchgemeinden haben wird. Auch bei den Staatsbei-
trägen ist nicht klar, wie gross die Kürzung sein wird. Aber was die Kir-
che nie im Griff hat, ist was mit den reichen Steuerzahlern geschieht. 
Einzelne Steuerzahler haben einen grossen Einfluss auf die Einnahmen-
seite der Kirche. Das kann eine einzelne Kirchgemeinde empfindlich 
treffen, von einem Moment auf den anderen. Auch unklar bleibt, wie 
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sich der generelle Mitgliederrückgang präzise auf das Steuersubstrat 
auswirken wird. Diese Frage ist aber im Zusammenhang mit KirchGe-
meindePlus bereits gestellt. In den verschiedenen Bereichen können nur 
ungefähre Antworten gegeben werden. Der Kirchenrat wird versuchen, 
zusammen mit dem Statistischen Amt, für die verschiedenen Szenarien 
Antworten zu finden.  
 
Kirchenentwicklung (Seite 19) 
Für Hans Peter Murbach, Zürich Neumünster, ist es irritierend, dass die 
Zahlen im Bereich Personalaufwand bzw. Ergänzungspfarrstellen im 
Finanzplan nicht mit den Zahlen im Rahmenkredit auf Seite 15 überein-
stimmen. Er möchte eine Erklärung für diese Unterschiede. 
 
Dieter Zaugg, Leiter Ressourcen, bestätigt die Wahrnehmung von Hans 
Peter Murbach. Auf den Seiten 14 und 15 sind die präzisen Zahlen der 
Ergänzungspfarrstellen-Entwicklung, so wie diese zum aktuellen Zeit-
punkt berechnet wurden. Im Finanzplan sind die Stellenentwicklungen 
generell berechnet.  
 
Lebenswelten (Seite 19) 
Keine Wortmeldung. 
 
Spezialseelsorge (Seite 21) 
Keine Wortmeldung. 
 
Kommunikation (Seite 21) 
Keine Wortmeldung. 
 
Ressourcen (Seite 21) 
Keine Wortmeldung. 
 
Behörden, Kirchenratsschreiber und Stab (Seite 21) 
Keine Wortmeldung. 
 
Entwicklung der Eigenmittel (Seite 21) 
Keine Bemerkungen 
 
Bericht des Kirchenrates (Seiten 2–4) 
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Margrit Hugentobler, Präsidentin der FiKo, macht zu den bereits gehör-
ten Diskussionsbeiträgen eine Ergänzung. Die FiKo ist froh, dass der 
Kirchenrat finanzpolitische Grundsätze formuliert hat. Es gilt darin die 
Waage zu halten zwischen nötigem und unnötigem Eigenkapital und 
den vertraglichen Verpflichtungen bei einem «worstcase»-Szenario. Die 
FiKo bittet die Kirchensynode um die Genehmigung der beiden ersten 
Anträge sowie um Zustimmung zu den Anträgen drei und vier.  
 
Damit ist die Detailberatung des Budgets 2016 abgeschlossen. Die  
FiKo-Präsidentin verzichtet auf ein Schlusswort. 
 
Kirchenrätin Katharina Kull bedankt sich bei der Präsidentin der FiKo 
und den Mitgliedern der FiKo für die gute Aufnahme und Zusammenar-
beit. 
 
Abstimmungen 
Wird kein Gegenantrag gestellt, gilt der Antrag gemäss § 103 GO als 
genehmigt. 
 
Antrag 1 des Kirchenrates lautet: 
«Die Kirchensynode genehmigt den für 2016 vorgesehenen Zentralkas-
senbeitrag von 3.20.»  
Es ist kein Gegenantrag gestellt. Antrag 1 ist genehmigt.  
 
Antrag 2 des Kirchenrates lautet: 
«Die Kirchensynode genehmigt den Voranschlag der Zentralkasse der 
Evangelisch-reformierten Landeskirche des Kantons Zürich für das Jahr 
2016 mit einem budgetierten Ertragsüberschuss von 412'100 Franken.» 
Es ist kein Gegenantrag gestellt. Antrag 2 ist genehmigt.  
 
Antrag 3 des Kirchenrates lautet: 
«Die Kirchensynode nimmt Kenntnis von den provisorisch festgelegten 
Finanzausgleichsbeiträgen für das Jahr 2016.»  
Der Präsident fragt der guten Ordnung halber nach einem Gegenantrag, 
auch wenn die Kirchensynode im Bereich des Finanzausgleichs keine 
Kompetenzen besitzt. Es geht hier einzig darum, dass die Kirchensyn-
ode über die Finanzströme des Finanzausgleichs Kenntnis haben muss. 
Es ist kein Gegenantrag gestellt. Antrag 3 ist genehmigt.  
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Antrag 4 des Kirchenrates lautet: 
«Die Kirchensynode nimmt Kenntnis vom Finanzplan für die Jahre 
2017–2020.»  
Artikel 215 lit. e der Kirchenordnung verlangt zu Recht, dass die Kir-
chensynode, der die Aufsicht über die Geschäftsführung des Kirchenra-
tes zusteht, Kenntnis vom Finanzplan haben muss. Auch hier die for-
melle Frage nach einem Gegenantrag. 
Es ist kein Gegenantrag gestellt. Antrag 4 ist genehmigt.  
 
Schlussabstimmung 
Die Synodalen stimmen dem Budget 2016 mit 106 Ja zu 0 Nein bei 
3 Enthaltungen zu. 
 
Präsident Kurt Stäheli dankt den Synodalen für die Mitwirkung an der 
Budgetdebatte. Der FiKo gebührt ein grosser Dank für ihre sorgfältige 
Prüfung der Budgetvorlage des Kirchenrates. Es ist eine Fülle von Zah-
len, die zusammengetragen, kritisch hinterfragt und begründet und 
schliesslich hier im Ratssaal zu präsentieren ist. Die Kirchensynode 
könnte ihre Verantwortung für das Budget ohne die sorgfältige Vorbera-
tung durch die FiKo nicht wahrnehmen. Er dankt dem Kirchenrat und 
insbesondere Kirchenrätin Kull für die Vorlage ihres ersten Budgets. Sie 
musste die Vorarbeiten ihres Vorgängers Fritz Oesch übernehmen und 
wird sich freuen, mit dem Budget 2017 erstmals wirklich ein «eigenes» 
Budget der Kirchensynode vorlegen zu können. Ein grosser Dank ge-
bührt Dieter Zaugg, Leiter Finanzen, und seinen Mitarbeitenden. Sie ha-
ben den Budgetprozess eingeleitet und fachlich hervorragend begleitet. 
 
Die offenen Geschäfte der Kirchensynode für das Jahr 2015 sind fertig 
beraten. Der im Sitzungsplan für den 12. Januar 2016 vorgesehene Re-
servetermin kann damit entfallen.  
Das Jahr 2015 ist, soweit es die Kirchensynode betrifft, weitgehend ab-
geschlossen. Es war durch den Übergang in die neue Amtsperiode ge-
prägt. Als Folge der Neuwahlen hat ein Drittel der Synodalen die Kir-
chensynode mit einem neuen Geist und einer neuen Freude an der ver-
antwortungsvollen Aufgabe verändert. Stillstand ist Rückschritt. Des-
halb freut sich der Präsident, dass der Beginn einer neuen Amtsperiode 
eine mindestens teilweise Erneuerung der Versammlung bewirkt. Er 
hofft, dass sich bisherige und neue Mitglieder auch im kommenden Jahr 
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als Synodale in ihrer Aufgabe wohl fühlen werden. Er dankt allen für 
die engagierte Mitwirkung. 
Der Synodepräsident wünscht allen Anwesenden eine besinnliche Ad-
ventszeit, die auf das Fest der Geburt von Jesus Christus vorbereitet. 
Zum Jahreswechsel entbietet er ihnen und ihren Familien seine besten 
Wünsche und Wohlbefinden an Leib und Seele. «Möge Gott auch im 
neuen Jahr seinen Segen über Sie alle ausbreiten.» 
 
 
Schluss der Versammlung: 11.15 Uhr 
 
 
Kilchberg und Winterthur, 22. Januar 2016 
 
 
Der 1. Sekretär Der Protokollführer 
Andri Florin Roland Peter  
 
 
Vorstehendes Protokoll wurde in der Sitzung des Büros vom 11. 2016 
genehmigt. 
 
 
Der Präsident Der 2. Sekretär 
Kurt Stäheli Peter Bretscher 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anhang 
 
Budget 2016 der Zentralkasse – Antrag und Bericht des Kirchenrates 
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